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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 18. August 1998 Teil I

133. Bundesgesetz: Änderung des Schulunterrichtsgesetzes
(NR: GP XX RV 1278 AB 1293 S. 135. BR: AB 5749 S. 643.)

133. Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 22/1998, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 17 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Innerhalb der Grundstufe I der Volksschule und der nach dem Lehrplan der Volksschule
geführten Sonderschule sowie weiters innerhalb der ersten drei Schulstufen der Allgemeinen Sonder-
schule sind die Schüler berechtigt, während des Unterrichtsjahres in die nächsthöhere oder nächst-
niedrigere Schulstufe zu wechseln, wenn dadurch der Lernsituation des Schülers eher entsprochen wird
und eine Unter- oder Überforderung in körperlicher oder geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. Über
den Wechsel von Schulstufen während des Unterrichtsjahres hat die Schulkonferenz auf Antrag der
Erziehungsberechtigten oder des Klassenlehrers zu entscheiden. Diese Entscheidung ist den Erziehungs-
berechtigten unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben.“

2. Dem § 18 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„In der 1. und 2. Schulstufe der Volksschule und der Sonderschule kann das Klassenforum oder das
Schulforum beschließen, daß der Beurteilung der Leistungen durch Noten eine Leistungsbeschreibung
hinzuzufügen ist.“

3. Im § 22 Abs. 1 wird die Wendung „in den Abs. 7 und 8“ durch die Wendung „in Abs. 8“ ersetzt.

4. § 26 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Schüler der Grundschule dürfen nur dann in die übernächste Schulstufe aufgenommen werden, wenn
dadurch die Gesamtdauer des Grundschulbesuches nicht weniger als drei Schuljahre beträgt.“

5. § 26 Abs. 3 lautet:

„(3) Zur Entscheidung gemäß Abs. 1 ist die Schulkonferenz, an Schulen mit Abteilungsgliederung
die Abteilungskonferenz zuständig. Wenn der Schüler bei einer Aufnahme in die übernächste Schulstufe
jünger wäre, als der Schulstufe (auch unter Bedachtnahme auf eine etwaige vorzeitige Aufnahme in die
Grundschule) entspricht, so hat die Schulbehörde erster Instanz die Aufnahme zu bewilligen, wenn der
Schüler auf Grund einer Einstufungsprüfung vor einer von der entscheidenden Behörde zu bestellenden
Prüfungskommission außergewöhnlich geeignet erscheint; ein derartiges Überspringen ist je ein Mal in
der Grundschule, nach der Grundschule bis einschließlich der 8. Schulstufe und nach der 8. Schulstufe
zulässig.“

6. Dem § 26 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Stellt sich nach der Aufnahme in die übernächste Schulstufe (Abs. 1) heraus, daß die Vorausset-
zungen für den Besuch der betreffenden Schulstufe doch nicht gegeben sind, so hat der Schulleiter mit
Zustimmung des Schülers dessen Aufnahme in die übernächste Schulstufe zu widerrufen und gleichzeitig
seine Aufnahme in die nächste Schulstufe auszusprechen. Der Widerruf bzw. die Aufnahme in die nächste
Schulstufe ist jedoch nur bis zum Ende des Kalenderjahres der Aufnahme in die übernächste Schulstufe
zulässig.“
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7. Dem § 28 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Für die Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule, einer mittleren oder einer höheren
Schule findet § 25 Abs. 1 letzter Satz Anwendung.“

8. § 31c samt Überschrift lautet:

„Umstufung in höhere und niedrigere Leistungsgruppen

§ 31c. (1) Ein Schüler ist in die nächsthöhere Leistungsgruppe eines leistungsdifferenzierten Pflicht-
gegenstandes umzustufen, wenn auf Grund der bisherigen Leistungen zu erwarten ist, daß er den erhöhten
Anforderungen in der nächsthöheren Leistungsgruppe voraussichtlich entsprechen wird.

(2) Wäre ein Schüler während des Unterrichtsjahres mit „Nicht genügend“ zu beurteilen, ist er in die
nächstniedrigere Leistungsgruppe des betreffenden Pflichtgegenstandes umzustufen. Ferner ist der Schü-
ler in die nächstniedrigere Leistungsgruppe umzustufen, wenn die Leistungsbeurteilung für die Schulstufe
in dem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand mit „Nicht genügend“ erfolgt. An Berufsschulen kann
eine Umstufung in die niedrigere Leistungsgruppe auch bei einer Leistungsbeurteilung mit „Genügend“
erfolgen, wenn der Schüler zustimmt.

(3) Eine Konferenz der Lehrer, die an der betreffenden Schule den leistungsdifferenzierten Pflicht-
gegenstand unterrichten, kann Umstufungstermine festsetzen, sofern dies am betreffenden Standort vom
pädagogischen Standpunkt aus zweckmäßig erscheint.

(4) Der Schüler ist spätestens sechs Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres über die Zuordnung zur
Leistungsgruppe schriftlich zu informieren, sofern eine Änderung seit der letzten schriftlichen Information
eingetreten ist. Er kann spätestens vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres eine Umstufung in die
nächsthöhere Leistungsgruppe für die nächste Schulstufe beantragen.

(5) Über die Umstufung während des Unterrichtsjahres gemäß den Abs. 1 und 2 entscheidet der
unterrichtende Lehrer, sofern mit der Umstufung jedoch die Zuordnung zu einer anderen Schülergruppe
verbunden ist, der Schulleiter auf Antrag des unterrichtenden Lehrers.

(6) Über die Umstufung für die nächste Schulstufe gemäß den Abs. 1, 2 und 4 entscheidet die
Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den Fällen der Abs. 1 und 2 auf Antrag des unter-
richtenden Lehrers oder im Falle des Abs. 1 auch auf Antrag des Schülers (Abs. 4). Die Entscheidung der
Klassenkonferenz über die Umstufung in eine niedrigere Leistungsgruppe und die Ablehnung eines
Antrages gemäß Abs. 4 sind spätestens am folgenden Schultag unter Angabe der Gründe und Beifügung
einer Rechtsmittelbelehrung dem Schüler bekanntzugeben.“

9. Im § 32 Abs. 1 wird die Wendung „im Abs. 2“ durch die Wendung „in den nachstehenden Absätzen“
ersetzt.

10. Im § 32 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt:

„(2a) Schüler, die während der Schulpflicht oder nach Weiterbesuch der Schule in einem freiwilligen
10. Schuljahr (§ 19 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 1985) die 4. Klasse der Hauptschule oder die Poly-
technische Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, dürfen in einem freiwilligen 10. bzw. 11. Schul-
jahr die Hauptschule oder die Polytechnische Schule mit Zustimmung des Schulerhalters und mit Bewilli-
gung der Schulbehörde erster Instanz besuchen, sofern sie zu Beginn des betreffenden Schuljahres das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“

11. Dem § 36 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

„Die letzte lehrplanmäßige Schulstufe einer Schulart gilt auch dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn
bei Wiederholen von Schulstufen das Jahreszeugnis in höchstens einem Pflichtgegenstand die Note „Nicht
genügend“ enthält und dieser Pflichtgegenstand vor der Wiederholung der Schulstufe zumindest mit
„Befriedigend“ beurteilt wurde.“

12. § 37 Abs. 8 erster Satz lautet:

„Die mündliche Prüfung ist öffentlich und vor der Prüfungskommission abzuhalten, wobei der Vorsit-
zende, der Schulleiter bzw. der Abteilungsvorstand und diejenigen Mitglieder der jeweiligen Prüfungs-
kommission anwesend zu sein haben, die Prüfer eines Prüfungsgebietes der mündlichen Prüfung sind.“

13. Im § 57 Abs. 3 wird nach der Zitierung „§ 31b Abs. 3“ die Wendung „und § 31c Abs. 3“ eingefügt.

14. Im § 63a Abs. 2 Z 1 wird in lit. l der Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. m
angefügt:

„m) die Festlegung einer alternativen Form der Beurteilung der Leistungen (§ 18 Abs. 2);“
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15. Im § 63a Abs. 12 wird der Zitierung „Abs. 1 Z 1 lit. h bis j“ die Wendung „und m“ angefügt.

16. Im § 71 Abs. 2 erhalten die lit. b bis e die Bezeichnung „c“  bis „f“  und wird folgende neue lit. b
eingefügt:

„b) betreffend den Wechsel von Schulstufen in der Grundstufe I der Volksschule (§ 17 Abs. 5),“

17. § 71 Abs. 8 lautet:

„(8) In den Fällen des § 70 Abs. 1 und des § 71 Abs. 2 lit. a, lit. b, lit. c nach Ablegung von einer
oder zwei Wiederholungsprüfung(en) oder nach Ablegung einer Nachtragsprüfung, lit. d und lit. e ist
gegen die Entscheidung der Schulbehörde erster Instanz ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. In
den Fällen des § 71 Abs. 2 lit. c (sofern nicht der erste Satz Anwendung findet) und lit. f sowie in den
Fällen der Beendigung des Schulbesuches (§ 33) geht der Instanzenzug der Verwaltung bis zur
Schulbehörde zweiter Instanz, gegen deren Entscheidung kein ordentliches Rechtsmittel zulässig ist.“

18. Nach § 78 wird folgender § 78a samt Überschrift eingefügt:

„Schulversuche zur Leistungsbeurteilung

§ 78a. (1) An Volksschulen und an Sonderschulen sind alternative Formen der Leistungsbeurteilung
zu erproben, wobei die Selbständigkeit der Arbeit, die Erfassung und die Anwendung des Lehrstoffes, die
Durchführung der Aufgaben und die Eigenständigkeit der Schüler zu beurteilen sind und unterschiedliche
Schülerleistungen zum Ausdruck zu bringen sind. In den Schulversuchen ist vorzusehen, daß auf
Verlangen der Erziehungsberechtigten die Beurteilung im Jahreszeugnis jedenfalls durch Noten zu
erfolgen hat.

(2) Auf Schulversuche gemäß Abs. 1 findet § 7 des Schulorganisationsgesetzes mit der Maßgabe
Anwendung, daß die Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen, an denen diese Schulversuche durch-
geführt werden, 25% der Anzahl der Klassen an öffentlichen Schulen im Bundesgebiet nicht übersteigen.“

19. Im § 82 wird nach Abs. 5d folgender Abs. 5e eingefügt:

„(5e) Die nachstehenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 133/1998 treten wie folgt in bzw. außer Kraft:

1. § 82a samt Überschrift tritt mit 1. Juni 1998 in Kraft,
2. § 18 Abs. 2, § 22 Abs. 1, § 26 Abs. 1, 3 und 4, § 28 Abs. 6, § 31c samt Überschrift, § 32 Abs. 1

und 2a, § 36 Abs. 4, § 37 Abs. 8, § 57 Abs. 3, § 63a Abs. 2 und 12 sowie § 78a samt Überschrift
treten mit 1. September 1998 in Kraft,

3. § 17 Abs. 5 sowie § 71 Abs. 2 und 8 treten mit 1. September 1999 in Kraft,
4. § 32 Abs. 2a tritt mit Ablauf des 31. August 2000 außer Kraft,
5. § 82a samt Überschrift tritt mit Ablauf des 31. August 2001 außer Kraft.“

20. Nach § 82 wird folgender § 82a samt Überschrift eingefügt:

„Übergangsrecht

§ 82a. Abweichend von § 33 Abs. 2 lit. f ist ein Schüler, der die 1. Stufe einer berufsbildenden
mittleren oder höheren Schule oder einer höheren Anstalt der Lehrerbildung und der Erzieherbildung in
den Schuljahren 1997/98 bis 2000/01 mit vier oder mehr „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen
abgeschlossen hat, zum einmaligen Wiederholen dieser 1. Schulstufe berechtigt; § 27 findet Anwendung.“
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